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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/07/0112 E 14. Dezember 1995 VwSlg 14371 A/1995 RS 4 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

§ 18 Abs 2 AWG 1990 normiert als Voraussetzung für die subsidiäre Haftung des Liegenschaftseigentümers die

freiwillige Duldung der Ablagerung und die Unterlassung zumutbarer Abwehrmaßnahmen als unabhängig

nebeneinander bestehende Tatbestandselemente, die kumulativ vorliegen müssen, soll der Liegenschaftseigentümer

zur Haftung herangezogen werden können (Hinweis E 30.8.1994, 94/05/0055). Damit verbietet sich aber eine Deutung

d e s § 18 Abs 2 AWG 1990 in dem Sinne, daß eine freiwillige Duldung immer dann vorliegt, wenn vom

Liegenschaftseigentümer keine wirksamen Abwehrmaßabnahmen gegen eine Lagerung ergri?en werden, da

ansonsten das als selbständiges Tatbestandselement formulierte Kriterium der Unterlassung zumutbarer

Abwehrmaßnahmen überAüssig wäre. Hätte der Gesetzgeber eine Haftung des Liegenschaftseigentümers schon für

den Fall bloßer Unterlassung wirksamer Abwehrmaßnahmen statuieren wollen, dann hätte es ausgereicht, dies als

einziges Haftungskriterium zu normieren; die Erwähnung der Zustimmung und der Duldung sowie der Unterlassung

zumutbarer Abwehrmaßnahmen als eigenständiges zusätzliches Kriterium hätte in diesem Fall unterbleiben können.
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